
quenzen und damit zu unterschiedlich
hohen Gewinnen für die Unternehmen.

Anfang der neunziger Jahre führte
Stephen Littlechild auf Basis der Erfah-
rung in der Telekommunikationswirt-
schaft eine wesentlich radikalere Form
der Regulierung ein. Er legte die Erlöse
eines Unternehmens auf Basis der be-
kannten „RPI-X“-Formel für die Dauer ei-
ner Regulierungsperiode fest. Netzbe-
treiber, die in der Lage waren, ihre Kos-
ten stärker als die zulässigen Erlöse zu
reduzieren, konnten die Gewinne aus
den Einsparungen bis zum Ende der Re-
gulierungsperiode behalten. Die Kapital-
kosten wurden allerdings wegen ihrer
zeitlich begrenzten Beeinflussbarkeit,
ihrer schwierigen Vergleichbarkeit und
insbesondere auf Grund der durch die
Obergrenzenverfahren erzeugten Anrei-
ze für kurzfristige Kosteneinsparungen
weniger radikal reguliert.

Wenig später wurde das von Little-
child eingeführte Obergrenzenverfahren
zur Regulierung der Betriebskosten von
anderen Regulierungsbehörden, u. a. in
Norwegen und den Niederlanden, über-
nommen und auf die Gesamtkosten an-
gewendet. Den daraus resultierenden
Anreiz zur Unterinvestition versuchte
man durch die Berücksichtigung von
Qualitätskenngrößen zu begegnen. In
Norwegen wurden z. B. die Kosten für
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Wettbewerb um Produktivitäts-
wachstum
Ein Beitrag zur Ausgestaltung einer nachhaltigen Anreiz-
regulierung für die deutsche Energiewirtschaft

Jens Büchner, Bonn; Serena Hesmondhalgh, London
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IIIIIIIIIIIIII Historie der 
Anreizregulierung

Bereits in den späten siebziger und
frühen achtziger Jahren wurde in der
amerikanischen Stromwirtschaft eine
erste Weiterentwicklung der traditionel-
len Renditeregulierung eingeführt. Kenn-
größen der Unternehmen wurden unter-
einander verglichen, um daraus Vorga-
ben für die Unternehmen abzuleiten. Ei-
ne Über- bzw. Unterschreitung dieser
Vorgaben führte zu finanziellen Konse-

nicht gelieferte Energie bei der Effizienz-
bewertung mitberücksichtigt. In den Nie-
derlanden verglich man die Ausfalldau-
ern und übersetzte die Ergebnisse in mo-
netäre Werte. Das Verfahren wurde aller-
dings bis heute noch nicht in die Praxis
umgesetzt. Zurzeit liegt deshalb noch
keine ausreichende Erfahrung vor, um
beurteilen zu können, ob durch eine in-
tegrierte Preis- und Qualitätskontrolle
die starken Anreize zur Unterinvestition
kompensiert werden können.

Da auch die Effizienz der Unterneh-
men bei einem Gesamtkostenvergleich
nicht ausreichend genau bestimmt wer-
den kann, wurden die Effizienzergebnis-
se der Netzbetreiber in Norwegen in Klas-
sen eingeteilt. Die Probleme einer akku-
raten Effizienzbeurteilung werden da-
durch allerdings nur zum Teil gemildert. 

In den Niederlanden wurde deshalb
2003 ein weiterer richtungsweisender
Schritt in der Regulierung von Strom-
netzbetreibern begangen. Nachdem der
erste Anlauf einer Obergrenzenregulie-
rung mit individuellen Vorgaben zur Pro-
duktivitätssteigerung aus juristischen
Gründen gescheitert war, ergab sich die
Notwendigkeit einer einvernehmlichen
Lösung zwischen Behörde und regulier-
ten Unternehmen. Im Ergebnis einigte
man sich darauf, dass die Netzentgelte
entsprechend des durchschnittlichen

Das Zweite Gesetz zur Neuregelung des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) sieht die Einführung einer Anreiz-

regulierung für die deutsche Strom- und Gaswirtschaft vor. Durch das EnWG und die dazugehörigen Strom- und

Gasnetzentgeltverordnungen (StromNEV bzw. GasNEV) werden bereits einige Grundzüge der Anreizregulierung

und Grundsätze für einen Unternehmensvergleich festgelegt. Ein weiter ausgearbeitetes und in sich konsistentes

Konzept zur Anreizregulierung soll durch die Bundesnetzagentur innerhalb von nur zwölf Monaten entwickelt

werden. Für die Fernleitungsstufe in der Gaswirtschaft ist dabei eine Ausnahme von der kostenorientierten Ent-

geltbildung – und damit auch von der Anreizregulierung – zulässig, wenn ein wirksamer bestehender und poten-

zieller Transportwettbewerb nachgewiesen wird. Im vorliegenden Artikel stellen die Autoren ein mögliches Kon-

zept vor, das auf einer Auswertung der mittlerweile gewonnenen, umfangreichen internationalen Erfahrung be-

ruht und daraus auf Deutschland übertragbare Elemente zur Regulierung von Strom- und Gaswirtschaften ableitet.

Dr. J. Büchner, Geschäftsführer der E-Bridge
Consulting GmbH, Bonn; Dr. S. Hesmond-
halgh, Principal der The Brattle Group Ltd.,
London

www.e-bridge.de; www.brattlegroup.com

Überblick:
Die Autoren entwickeln nach

Einführung in Stand und Zielset-
zungen der Anreizregulierung ein
nachhaltiges Modell für den deut-
schen Energiemarkt. Der ganzheit-
liche Ansatz beinhaltet sowohl ei-
nen Anreizmechanismus für Kapi-
talkosten auf Basis unternehmens-
spezifischer Investitionsbudgets
als auch für Betriebskosten auf der
Grundlage des durchschnittlichen
Produktivitätswachstums sowie
last, but not least ein Startmodell
zur schnellen Einführung.



Produktivitätswachstums der Branche
gekürzt werden. Ein Effizienzvergleich
entfällt damit grundsätzlich. Er ist nur zu
Beginn der Anreizregulierung erforder-
lich, um die anfänglichen Effizienzunter-
schiede identifizieren und faire Aus-
gangsbedingungen zu schaffen. Das
durchschnittliche Produktivitätswachs-

tum lässt sich leichter bestimmen als aus
Effizienzergebnissen abgeleitete indivi-
duelle Produktivitätsvorgaben. Das Re-
gulierungssystem in den Niederlanden
verspricht deshalb mehr Stabilität und
damit verstärkten Wettbewerb unter den
Netzbetreibern, der schließlich zu erhöh-
tem Produktivitätswachstum und sin-
kenden Netzentgelten führen soll.

IIIIIIIIIIIIII Wesentliche Ziele der
Anreizregulierung 

Die Regulierung der Netzbetreiber
dient der Gewährleistung effizienter
Netzentgelte. Die Entgelte dürfen die Kos-
ten effizienter Leistungsbereitstellung
nicht überschreiten. Die Regulierungs-
behörde muss also Effizienz und Pro-
duktivitätssteigerungspotenzial der
Netzbetreiber bestimmen. Da sich aber
beides nicht ausreichend genau quanti-
fizieren oder vorhersehen lässt, ver-
sucht man mittels Anreizregulierung, die
Netzbetreiber selbst zur Steigerung ih-
rer Produktivität zu stimulieren. Dies ge-
schieht dadurch, dass die zulässigen Er-
löse für die Dauer einer Regulierungspe-
riode gemäß bestimmter Produktivitäts-
vorgaben abgesenkt und festgelegt wer-
den. Können Netzbetreiber ihre Kosten
stärker als erwartet senken, können sie
die Differenz zwischen Erlösen und Kos-
ten als den Gewinn behalten.

Die Stärke der Anreize zur Produkti-
vitätssteigerung hängt im Wesentlichen
von der Höhe des zusätzlich zu erzielen-
den Gewinns ab. Die Produktivitätsvor-
gabe (der sog. X-Faktor) ist für die Höhe
des Anreizes von geringerer Bedeutung.
Er gibt vor allem die Höhe der Entgelt-
senkungen an, von denen der Netznut-
zer profitiert. Eine „gute” Anreizregulie-
rung muss deshalb sowohl starke Anrei-
ze zur Produktivitätssteigerung schaffen

als auch die Kosteneinsparungen in
Form von Entgeltsenkungen an die Netz-
nutzer weiterreichen.

Darüber hinaus müssen die Konse-
quenzen von Investitions- und Be-
triebsentscheidungen auf die regulierten
Erlöse vorhersehbar sein. Andernfalls er-
höht sich das Risiko von betriebs- und
volkswirtschaftlich nicht effizienten Ent-
scheidungen. Ein weiteres wichtiges Ziel
einer nachhaltigen Anreizregulierung ist
deshalb die kurz- und langfristige Vorher-
sehbarkeit ihrer Wirkungsmechanismen.

Schließlich muss ein „gutes“ An-
reizsystem neben Anreizen für kurzfristi-
ge Kosteneinsparungen auch ausrei-
chende Anreize für langfristig effiziente
Investitionen setzen. Nur dadurch sind
nachhaltig niedrige Entgelte möglich,
von denen die Netznutzer profitieren.

IIIIIIIIIIIIII Modell einer nachhal-
tigen Anreizregulierung

Die entscheidenden Komponenten
einer nachhaltigen Anreizregulierung
sind a) die Mechanismen der Festle-
gung der Obergrenzen und b) die Kon-
trolle und ggfls. Korrektur der Obergren-
zen am Ende einer Regulierungsperiode
(siehe Bild 1). Diese Komponenten be-
stimmen, in welchem Maße die Produk-
tivitätssteigerung eines Unternehmens
zu erhöhten Gewinnen bzw. zu reduzier-
ten Netzentgelten führen wird. Im Fol-
genden werden deshalb die Obergren-
zen der Kapitalkosten, die Obergrenzen
der Betriebskosten und die Erlöskon-
trolle diskutiert.

IIIIIIIIIIIIII Obergrenzen für 
Kapitalkosten 

Besonderheiten der Kapitalkosten

Obergrenzen für Kapital- und Be-
triebskosten müssen nach separaten
Kriterien festgelegt werden, da sich die
beiden Kostenarten im Zeitablauf unter-
schiedlich entwickeln. Während sich Be-
triebskosten in der Regel gleichmäßig
entwickeln, sind Kapitalkosten häufig
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durch eine ungleichmäßige, z.T. sprung-
hafte Entwicklung gekennzeichnet. Die-
se ungleichmäßige Entwicklung bei den
Kapitalkosten rührt u. a. daher, dass in
der Energiewirtschaft aufgrund der sehr
langen Nutzungsdauer der Anlagegüter
in der Regel keine kontinuierlichen Er-
satzinvestitionen erfolgen.

Bei der Festlegung von Obergren-
zen für Kapitalkosten sind deshalb min-
destens zwei Besonderheiten zu
berücksichtigen: a) der Einfluss von In-
vestitionen auf die Produktivität und b)
die Berücksichtigung von Strukturein-
flüssen bei der Effizienzbestimmung.
Die Produktivität einer Netzkomponen-
te kann durch das Verhältnis der trans-
portierten Energie (Outputmenge) zu
den Kapitalkosten (Inputmenge) be-
stimmt werden. Neue Netzkomponen-
ten müssen bei wachsender Ener-
gienachfrage auf Grund ihrer langen Le-
bensdauer „überdimensioniert” wer-
den, um den erwarteten Lastanstieg tra-
gen zu können. Ebenfalls verringern
sich während der Lebensdauer einer An-
lage die direkt mit dieser Anlage ver-
bundenen Kapitalkosten (Kalkulation
gemäß der Methode der Realkapitalver-
sicherung).

Legt man einen 1-prozentigen Last-
anstieg, eine durchschnittliche Kapital-
verzinsung von 6 %, einen Diskontsatz
von 5 % und eine kalkulatorische Ab-
schreibungsdauer von 40 Jahren zu Grun-
de, so entwickelt sich die Produktivität
der Anlage wie in Bild 2 dargestellt.

Es ist zu erkennen, dass Neuanlagen
in der Regel anfänglich eine deutlich nied-
rigere Produktivität im Vergleich zu Alt-
anlagen haben können. Muss ein Netz-
betreiber vergleichsweise mehr neue In-
vestitionen tätigen als ein anderer Netz-
betreiber, so wird sich seine Produk-
tivität verringern. Eine simplifizierende
Durchschnittsbetrachtung von Kapital-
kosten ist deshalb nicht sachgerecht. Im
Ergebnis würde sie Unternehmen mit ei-
nem vergleichsweise frühen Investitions-
bedarf zu einer Investitionszurückhal-
tung zwingen.

Bild 1: Vereinfachtes Schema einer Obergrenzenregulierung Bild 2: Entwicklung der Produktivität einer Leitung während ihrer
Lebensdauer



REGULIERUNG

Kapitalkosten sind zusätzlich stark
abhängig von Strukturunterschieden,
wie z. B. der Lage der Netzkunden im
Versorgungsgebiet. Auf Grund von
Strukturunterschieden kann sich der An-
lagenbestand um ein Vielfaches unter-
scheiden. Diese Unterschiede müssen
bei einem Vergleich der Kapitalkosten
vollständig und sachgerecht berücksich-
tigt werden. Übliche Regressions- und
DEA-Benchmarkverfahren sind nicht in
der Lage, diese großen Strukturunter-
schiede vollständig und exakt zu quanti-
fizieren und können damit lediglich indi-
kative Angaben zur Effizienz von Kapital-
kosten leisten. Wird ein Struktureinfluss
zwar richtig erkannt, aber nur zu 80 %
richtig quantifiziert, so verbleibt ein Feh-
ler von 20 %, der sich in der Effizienzbe-
urteilung fortpflanzt.

Der Schwierigkeit der sachgerech-
ten Beurteilung der individuellen Höhe
der Kapitalkosten kann auf zwei Arten
begegnet werden:

● Überprüfung und Freigabe unter-
nehmensspezifischer Kapitalkos-
tenentwicklungen; oder

● Qualitätsregulierung, die die lang-
fristigen Konsequenzen einer Unter-
investition in die Erlösobergrenzen
einfließen lässt.

Bezüglich der Qualitätsregulierung
ist auf Grund der Komplexität und der
heutigen Datenlage nicht davon auszu-
gehen, dass kurz- und mittelfristig ein
Instrument geschaffen werden kann, das
ausreichende Anreize setzt, um die aus
der Obergrenzenregulierung resultieren-
den Anreize zur Unterinvestition zu kom-
pensieren. Die unternehmensspezifische
Überprüfung von Kapitalkosten zur Fest-
legung der Obergrenzen ist deshalb zur-
zeit die sinnvollere Alternative.

Beurteilung von individuellen
Kapitalkostenprojektionen

Bei der Beurteilung von Kapitalkos-
ten ist es sinnvoll, zwei Gruppen von Ka-
pitalkosten zu unterscheiden:

● In der Vergangenheit getätigte In-
vestitionen sind durch das Unter-
nehmen nicht zu beeinflussen. 
Die entsprechenden Kapitalkosten
müssen durch die zukünftigen Erlö-
se gedeckt werden; und

● zukünftige Investitionen sind voll-
ständig zu beeinflussen. Die Planun-
gen hierfür unterliegen der Überprü-
fung durch die Regulierungsbehör-
de. Zur Beurteilung der zukünftigen

Investitionen können auch die in der
Vergangenheit getätigten Investi-
tionen berücksichtigt werden.

Die Kapitalkostenprojektionen für
geplante Investitionen werden – auch vor
dem Hintergrund der Kosten der Be-
standsanlagen – durch Gutachter und
Regulierungsbehörden in Einzelverfah-
ren geprüft. Diesen Untersuchungen
können selbstverständlich auch Kenn-
größenvergleiche mit anderen Unterneh-
men zu Grunde liegen, die allerdings
nicht „mechanistisch“, sondern nach in-
genieurmäßiger Abschätzung auf ihre
Sachgerechtheit untersucht und ange-
wendet werden (siehe Bild 3). Dadurch
kann im Gegensatz zum Benchmarking
auf unternehmensspezifische Einflüsse
besser eingegangen werden und das In-
vestitionsrisiko reduziert werden. Dies
kann im Ergebnis zu einem niedrigeren
Wagniszuschlag und damit zu niedrige-
ren Entgelten führen.

In dem Maße, in dem im Laufe der
Zeit Erfahrung mit der Beurteilung von
Kapitalkosten gesammelt wird, kann
die Abwägung weiter automatisiert und
eventuell in Obergrenzen mit entspre-
chenden Produktivitätsvorgaben über-
führt werden.

IIIIIIIIIIIIII Obergrenzen für
Betriebskosten

Betriebskosten am durchschnitt-
lichen Produktivitätswachstum
orientieren

Bei den Betriebskosten ist im Ge-
gensatz zu den Kapitalkosten eine Orien-
tierung an Durchschnittswerten durch-
aus möglich. Die Obergrenzen für Be-
triebskosten können entsprechend der
durchschnittlichen Produktivitätssteige-
rung vergleichbarer Netzbetreiber abge-
senkt werden. Für den Netzbetreiber ent-
steht daraus ein Anreiz, seine Produkti-
vität überdurchschnittlich zu steigern,
denn eine Übererfüllung der Produkti-
vitätsvorgabe verbleibt im Unterneh-
men. Damit resultiert ein Wettbewerb
der Netzbetreiber um Produktivitätsstei-

gerungen, was zu einer Beschleunigung
der durchschnittlichen Produktivitäts-
steigerung führt. Diese wird vollständig
an die Netzkunden weiter gereicht.
Gleichzeitig wird verhindert, dass die
Branche durch unrealis-tisch hohe exo-
gene Vorgaben überfordert und zum
Substanzabbau gezwungen wird.

Warum es sinnvoll ist, bei den Vor-
gaben von Kostensenkungszielen in ers-
ter Linie auf die dynamische Produk-
tivitätssteigerung und weniger auf die
Effizienz der Netzbetreiber abzustellen,
wird im Folgenden erläutert. 

Produktivität und Effizienz

Die Produktivität eines Netzbetrei-
bers wird durch das Verhältnis von Out-
put- zu Inputmenge bestimmt. Diese
Produktivität allein ist allerdings kaum
von praktischer Bedeutung. Erst durch
einen Vergleich von Produktivitäten las-
sen sich relevante Aussagen zur Leis-
tung eines Netzbetreibers machen. Da-
bei bieten sich zwei Vergleiche an:

● der Vergleich der Produktivität un-
terschiedlicher Netzbetreiber, d. h.
die Bestimmung der „Effizienz“;
und

● die zeitliche Änderung der Produkti-
vität eines Netzbetreibers, d. h. die
Bestimmung des Produktivitäts-
wachstums.

Die Effizienzbestimmung erfordert
die Schaffung der Vergleichbarkeit der
Unternehmen. Unterschiede in der
Höhe der Produktivitäten, die auf nicht
zu beeinflussende Strukturunterschie-
de zurückzuführen sind, müssen bei der
Effizienzbeurteilung vollständig erfasst
und berücksichtigt werden. In der Praxis
ist gerade diese Bereinigung um die
Struktureinflüsse sehr schwierig, da die
Produktivität verschiedener Netzbetrei-
ber aufgrund unterschiedlicher Struktu-
ren um ein Vielfaches auseinander lie-
gen kann. Schon geringfügige Fehler bei
der Bestimmung der Struktureinflüsse
können sachgerechte und belastbare
Effizienzergebnisse zunichte machen.
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Bild 3: Schematische Darstellung der Kapitalkostenregulierung



Zur Verwendung in der Anreizregulie-
rung müssen zusätzlich noch die Effi-
zienzergebnisse in Produktivitätsstei-
gerungsvorgaben transformiert werden,
d. h. es muss festgelegt werden, in 
welchem Zeitraum ein Netzbetreiber
seine Kosten auf ein effizientes Niveau
senken kann („Konvergenzpfad“). Auch
diese Transformation ist mit großen Un-
sicherheiten verbunden.

Bei der Ermittlung des Produk-

tivitätswachstums unterscheidet man
den individuellen Aufholeffekt und die
allgemeine Grenzverschiebung. Der indi-
viduelle Aufholeffekt entsteht durch den
Abbau der individuellen Ineffizienz und
beschreibt damit das Produktivitäts-
wachstum, das durch das „Aufholen“ in-
effizienter Unternehmen entsteht. Auf-
grund der grundsätzlichen Schwierigkei-
ten der Bestimmung der Effizienz und
des Konvergenzpfades kann der Aufhol-
effekt nur mit großer Unsicherheit ermit-
telt werden. Die Grenzverschiebung da-
gegen entspricht dem durchschnittlichen
Produktivitätswachstum, wenn alle Netz-
betreiber gleich effizient sind. Auf sie ha-
ben Struktureinflüsse grundsätzlich eine
geringere Bedeutung, da nur die Gradi-
enten, d. h. die spezifischen zeitlichen
Änderungen der Input- und Outputmen-
gen einfließen. Regulierungsbehörden
wenden deshalb in der Regel die Grenz-
verschiebung auf alle Unternehmen an,
ungeachtet von strukturellen Unter-
schieden. Eine wissenschaftlich belast-
bare Untersuchung des Struktureinflus-
ses auf das Produktivitätswachstum
von Netzbetreibern steht allerdings
noch aus und ist für die weitere Ent-
wicklung der Anreizregulierung wün-
schenswert.

Festlegung der Obergrenzen für
Betriebskosten

Die Erlösobergrenze der Betriebs-
kosten ergibt sich aus der folgenden
Formel:

Die der Anreizregulierung zu Grunde
liegende Erlösobergrenze EOG

t bestimmt
sich aus der Obergrenze des letzten Jah-
res EOG

t-1, angepasst durch einen Men-
genfaktor ∆t, die Preissteigerung der
Inputpreise (Inflationsfaktor) Inflt sowie
die Grenzverschiebung xGV und der indivi-
duellen Produktivitätsvorgabe xAufhol. Es
ist wichtig, dass alle Parameter, d. h.
Mengenindex, Inflationsfaktor sowie die
Anforderungen aus allgemeiner Grenz-
verschiebung und individuellem Aufhol-

effekt auf ein einheitliches Produktions-
modell zurückzuführen sind. Nur so kön-
nen eine ausreichende Kostendeckung
und konsistente Anreize sichergestellt
werden. Ein solches Produktionsmodell
ist in Bild 4 dargestellt.

Als Inputfaktoren eines einheit-
lichen Produktionsmodells können ent-
weder die inflationsbereinigten Betriebs-
kosten und ein zusätzlicher Inflationsfak-
tor oder die prognostizierten nominalen
Betriebskosten ohne zusätzlichen Infla-
tionsfaktor ausersehen werden.

Als erste Näherung für die Output-
mengen können die Kostenträger der
Netzentgelte gewählt werden, da diese
die wesentlichen Kostentreiber wider-
spiegeln sollten. Dies sind in der Nieder-
spannung bzw. Niederdruckebene die ab-
gegebene Energie und die Anzahl der
Kunden. In den übrigen Netzen sind dies
in der Stromversorgung die Lastspitze
und die transportierte Energie. Beim Gas
ist es im Wesentlichen die vertraglich ver-
einbarte (gebuchte) bzw. vorgehaltene
Leistung. Ebenfalls muss ein Maß für die
Anlagenmenge als externe Einfluss-
größe berücksichtigt werden. Dies könn-
te durch die Leitungslänge geschehen,
die die Leistung als Outputmenge ersetzt.

Die allgemeine Grenzverschiebung
berechnet sich als das um die Aufhol-
effekte bereinigte, gewichtete Produk-
tivitätswachstum der Netzbetreiber.

Die individuelle Produktivitäts-
vorgabe aus dem Aufholeffekt ergibt
sich aus dem Konvergenzpfad zum Ab-
bau einer anfänglichen Ineffizienz.
Während die Grenzverschiebung regel-
mäßig gemessen und angepasst wird,
werden Effizienz und Konvergenzpfad
nur für den Ausgangszustand bestimmt
und nicht turnusmäßig erneut berech-
net. Dies trägt wesentlich zur Güte und
Stabilität des Anreizsystems bei.

Erlöskontrolle

Am Ende einer Regulierungsperiode
ist eine Erlöskontrolle erforderlich. Bei
der Kontrolle der Kapitalkosten werden
im Nachhinein die prognostizierten Inve-
stitionsprogramme mit den tatsächli-
chen abgeglichen. In Großbritannien z.
B. werden bei der Kapitalkostenkontrol-
le die spezifischen Kosten für die Gas-
verteilungsunternehmen überprüft.
Werden diese unterschritten, so darf der

Netzbetreiber 33 % der Kostenein-
sparungen behalten. Überschreiten da-
gegen die spezifischen Kosten die Stan-
dards, so verbleiben 50 % der zusätzli-
chen Kosten beim Netzbetreiber. Da-
durch entstehen Anreize, die spezifi-
schen Kosten zu verringern, aber keine
Anreize, die notwendigen und erforder-
lichen Ersatzinvestitionen zu verschie-
ben oder ganz zu vermeiden.

Die Erlöskontrolle der Betriebskos-
ten ist erforderlich, um

● Prognosefehler des Mengenwachs-
tums, des Inflationsfaktors und des
durchschnittlichen Produktivitäts-
wachstums auszuschalten;

● die Differenz zwischen Erlösen und
Erlösobergrenzen zu eliminieren;
und

● unerwartete Kosten und Fehler zu
korrigieren.

Die Erlösentwicklung wird auf Basis
prognostizierter Inflationsraten, Men-
genfaktoren, der Grenzverschiebung
und des Aufholeffekts festgelegt. Ab-
weichungen zu den tatsächlichen Infla-
tionsraten, Mengenfaktoren und der
Grenzverschiebung müssen nachträg-
lich korrigiert werden. Ein Abgleich zwi-
schen gefordertem und tatsächlichem
individuellen Aufholeffekt darf aller-
dings nicht erfolgen. Eine entsprechende
Differenz erzeugt gerade den gewünsch-
ten Anreiz zur Produktivitätserhöhung.
Mit anderen Worten, eine Anpassung der
Erlöse bei der Preiskontrolle muss durch
Prognosefehler, unerwartete Kosten,
Modellfehler, etc. gerechtfertigt werden.
Eine pauschale Anpassung von Erlösen
und Kosten ist nicht sachgerecht und
führt zu einer ungewünschten Verzer-
rung des Anreizsystems.

Vereinfachungsoptionen für 
kleine Unternehmen

Die separate Beurteilung von Kapi-
tal- und Betriebskosten ist auf Grund der
großen Bedeutung der Versorgungssi-
cherheit und -zuverlässigkeit in Deutsch-
land notwendig. Allerdings ist dieses Ver-
fahren sowohl für Netzbetreiber als auch
für Regulierungsbehörde aufwändiger
als simplifizierende Gesamtkostenansät-
ze. Durch die Vielzahl der Netzbetreiber
in Deutschland erscheint deshalb eine
Vereinfachung sinnvoll.

Der Anteil mittlerer und kleinerer
Verteilnetzunternehmen am Gesamtan-
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Bild 4: 
Vereinfachter 

„Produktions-
prozess“ eines 
Netzbetreibers



REGULIERUNG

lagenbestand ist relativ gering. In Bild 5
ist für die Hoch-, Mittel- und Nieder-
spannungsebene die gesamte Netzlän-
ge kumuliert über die Netzbetreiber auf-
getragen.

In allen Spannungsebenen betrei-
ben rund 10 % der Unternehmen rund
80 % der Anlagen. Durch eine individu-
elle Kontrolle der Kapitalkosten der
größeren Unternehmen kann damit der
Großteil des Anlagenbestandes effektiv
reguliert werden. Für die große Zahl
kleiner Unternehmen ist eine Vereinfa-
chung aus volkswirtschaftlicher Sicht
sinnvoll und zulässig. Je nach Grad der
Vereinfachung können für die kleinen
Unternehmen wichtige Kenngrößen aus
der Analyse der großen Unternehmen
abgeleitet werden. Dabei sind die fol-
genden Optionen denkbar:

● Kapitalkosten:
● – Kenngrößen zur Ermittlung der Er-

weiterungs- und Ersatzinvestitio-
nen oder

● – durchschnittliches Wachstum der
Kapitalkosten;

● Betriebskosten:
● – Grenzverschiebung;
● – durchschnittlicher Konvergenz-

pfad. Die anfängliche Effizienz
muss allerdings in jedem Fall indi-
viduell auch für die kleinen Unter-
nehmen bestimmt werden.

Die vorgeschlagene Übertragung
von Kenngrößen großer Unternehmen
auf kleine ist sowohl einfach als auch ef-
fektiv. Sie stellt sicher, dass kleine Un-
ternehmen Entgeltsenkungen im glei-
chen Maße wie große Netzbetreiber
durchführen müssen, aber dennoch der
administrative Aufwand gering gehalten
werden kann.

Sollten sich aus der vorgesehen
Vereinfachung im Einzelfall unzulässige
Abschätzungen ergeben, muss gewähr-
leistet sein, dass kleine Unternehmen
oder die Regulierungsbehörde eine
Überprüfung individueller Kenngrößen
beantragen bzw. durchführen dürfen.

IIIIIIIIIIIIII Schnelle Einführung 
bereits 2007

Die Anreizregulierung soll umge-
hend eingeführt werden. Dabei ist zu
berücksichtigen, dass weder eine be-
lastbare Datenbasis noch ein erprobtes
Modell zur Bestimmung der Erlösober-
grenze bzw. zur Effizienzanalyse inner-
halb kurzer Zeit vorliegen und man des-

halb mit einigen Vereinfachungen wird
starten müssen. Entscheidend ist des-
halb, dass das Startmodell ausreichen-
de Flexibilität besitzt, um anfängliche
Fehler zu korrigieren, aber auch genü-
gende Stabilität verspricht, um letzt-
endlich bereits in der Startphase nach-
haltige Anreize zu setzen. Mit anderen
Worten, das Startmodell soll von Beginn
an richtige, aber nachjustierbare Anrei-
ze erzeugen, die im Laufe der Zeit ange-
passt werden können.

Im Folgenden soll der Weg zu einem
Startmodell aufgezeigt werden. Dabei
werden einige Beispiele für eine verein-
fachte Modellspezifikation genannt. Die
Parameter des gewählten Startmodells
sind nachfolgend sorgfältig zu prüfen
und ggf. anzupassen.

Festlegung der Kapitalkosten-
obergrenzen

Die Unternehmen sollen bereits
2006 Kapitalkostenprognosen für die
Dauer der ersten Regulierungsperiode
(ab Anfang 2007) anfertigen und der Re-
gulierungsbehörde vorlegen. Diese wird
die Prognose der Kapitalkosten verglei-
chen und begutachten. Auf dieser Basis
werden dann die Obergrenzen für die
Kapitalkosten für jedes Unternehmen
festgelegt. Auch die vorgeschlagene
Vereinfachungsoption erleichtert den
Start. Im Laufe der Zeit kann die Kon-
trolle verfeinert werden.

Festlegung der Betriebskosten-
obergrenzen

Für Verteilnetzbetreiber muss
zunächst ein vereinfachtes und pragma-
tisches Produktionsmodell gefunden
und vereinbart werden. Dabei müssen
plausible Annahmen für den Inflations-
faktor getroffen werden. Als Schätzwer-
te könnten z. B. der Verbraucherpreisin-
dex oder ein gewogenes Mittel aus
Lohnkostenindex und allgemeinem Ver-
braucherpreisindex gewählt werden.

Als Outputfaktoren können zu-
nächst die Bezugsfaktoren der Entgelte
bestimmt werden, bevor eine weitere

Verfeinerung erarbeitet wird. Dabei
sind die leistungsabhängigen Kompo-
nenten durch Kenngrößen zu ersetzen,
die die separat regulierte Anlagenmen-
ge beschreiben, wie z. B. die Leitungs-
länge.

Die Grenzverschiebung kann wie im
Gesetz vorgesehen durch das Produkti-
vitätswachstum der Gesamtwirtschaft
angenähert werden. Die Dauer dieser
Regelung kann sich an der Dauer der
Aufholphase orientieren.

Der individuelle Aufholeffekt am
Anfang der Aufholphase sollte auf Basis
unterschiedlicher Benchmarkingverfah-
ren ermittelt und unter Berücksichti-
gung neuer Erkenntnisse in den folgen-
den Jahren erprobt und ggf. angepasst
werden. Der Konvergenzpfad kann
zunächst einheitlich festgelegt werden.

Strukturklassen

In der ersten Regulierungsperiode
sind Strukturklassen vor allem für eine
sachgerechte Effizienzbeurteilung er-
forderlich. Wir schlagen deshalb eine
Strukturklasseneinteilung auf Basis
ähnlicher Versorgungsaufgaben vor. Ei-
ne Einteilung der Netzbetreiber auf Ba-
sis der Siedlungstypenklassifizierung
der versorgten Gemeinden könnte ei-
nen ersten Ansatz darstellen. In der Zu-
kunft sind Strukturklassen darüber hi-
naus auch für die Bestimmung ggf. un-
terschiedlicher Grenzverschiebungen
notwendig. Die siedlungstypenbasierte
Strukturklasseneinteilung ist deshalb in
diesem Sinne während der ersten Regu-
lierungsperiode weiterzuentwickeln.

Erlöskontrolle am Ende der 
ersten Regulierungsperiode

Während der ersten Regulierungs-
periode sollte die erste Effizienzab-
schätzung bezogen auf den Zeitpunkt
des Beginns der Anreizregulierung
sorgfältig überprüft werden. Dazu sind
neben Benchmarkverfahren auch Gut-
achten möglich. Bei der Festlegung ei-
nes auf dieser Basis ermittelten, be-
lastbaren Konvergenzpfades sind die in
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Bild 5: Kumulierte
Netzlänge in der

Hoch-, Mittel- und
Niederspannungs-

ebene, sortiert nach
der Größe der Netz-

betreiber; Quelle:
VDEW, Jahresdaten

der Stromver-   
sorger 2003.



der ersten Regulierungsperiode erziel-
ten Ergebnisse anzurechnen. So wer-
den bereits von Beginn der Regulierung
an, trotz der Ungenauigkeiten bei der
Effizienzabschätzung, deutliche Anrei-
ze für ein möglichst großes Produkti-
vitätswachstum erzeugt.

Ebenfalls wird während der ersten
Regulierungsperiode ein verbessertes
Produktionsmodell zur Bestimmung
des Produktivitätswachstums ent-
wickelt, anhand dessen die tatsächliche
Grenzverschiebung in der ersten Regu-
lierungsperiode – und in den zukünfti-
gen – gemessen werden kann. Die Start-
werte der Erlösobergrenze für die näch-
sten Regulierungsperioden werden
durch Anwendung der „gemessenen“
durchschnittlichen Grenzverschiebung
auf Basis der Erlöse zum Start der An-
reizregulierung bestimmt. Eventuell
kann zur Vermeidung einer zu harten
Anforderung auf Grund von möglichen
Modellfehlern ein allgemeiner Korrek-
turfaktor angewandt werden. Dadurch
ist sichergestellt, dass Netzbetreiber
bereits von Beginn der Regulierung an
langfristige Anreize zur Kostensenkung
haben und die Netznutzer durch den Er-
lösabgleich in den Genuss sinkender
Entgelte kommen.

IIIIIIIIIIIIII Fazit: Das Modell 
bietet klare Rahmen-
bedingungen

Der vorliegende Ansatz entwickelt
Vorschläge für die Ausgestaltung einer
sachgerechten Anreizregulierung für die
deutsche Energiewirtschaft auf Basis ei-
nes ganzheitlichen Ansatzes. Das vorge-
schlagene Modell zeichnet sich im We-
sentlichen aus durch:

● Einen Anreizmechanismus für Kapi-
talkosten auf Basis unternehmens-
spezifischer Investitionsbudgets;

● Einen Anreizmechanismus für Be-
triebskosten auf Basis des durch-
schnittlichen Produktivitätswachs-
tums;

● Ein Startmodell zur schnellen Ein-
führung der Anreizregulierung.

Die wesentlichen Vorteile dieses
Modells bestehen in der Förderung

nachhaltiger Produktivitätssteigerung.
Der Wettbewerb um Produktivitäts-
wachstum beschleunigt die durch-
schnittliche Produktivitätssteigerung,
die in Form von Entgeltsenkungen voll-
ständig an die Netznutzer weitergereicht
wird. Durch die sorgfältige Überprüfung
der Effizienz zum Zeitpunkt der Ein-
führung der Anreizregulierung und die
mittelfristige sinkende Relevanz des Effi-
zienzvergleichs wird das Risiko einer
Fehleinschätzung verringert und das
Vertrauen der Unternehmen in die Regu-
lierung bestärkt.

Andererseits unterstützt das vorge-
stellte Modell auch die Aufrechterhal-

tung der Versorgungssicherheit und
-qualität. Anreizmodelle, die mögliche
Risiken des Substanzabbaus des Netzes
beinhalten, sind nicht akzeptabel, da die
möglichen resultierenden volkswirt-
schaftlichen Schäden bei weitem den
möglichen Nutzen übertreffen. Gegebe-
nenfalls kann mit zunehmender Erfah-
rung die auf einen Kenngrößenvergleich
aufbauende individuelle Bewertung der
Kapitalkostenprognosen später in eine
weitgehend „mechanistische“ Ober-
grenzenregulierung überführt werden.
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